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Haustarifverträge nicht mehr erfassen. Faktisch ist das - vorerst - 
nicht weniger als eine Abschaffung des Haustarifvertrags als Ge 
staltungsinstrument. Offensichtlich werden Divergenzen zur Recht 
sprechung des 1. Senats, der mit der „Betriebsvereinbarungsoffen 
heit" von Formularvertraqsklause!n denkbar wenig Rücksicht auf 
Individualschutz und Klauseltransparenz nimmt. Der Beitrag ordnet 
zunächst (unter 11.) die neuen Entscheidungen des 4. Senats in den 
Entwicklungskontext der Rechtsprechung ein, reflektiert'(unter III.) 
Argumentation und Ergebnis der Entscheidungen, zeigt dabei pro 
blematische Konsequenzen in der Situation der Unternehmenssa 
nierung auf und schließt (unter IV.) mit einem kritischen Fazit. 

. Entscheidungen 
LAG Baden-Württemberg: Bestreiten mit Nichtmehrwissen bei 
außerordentlicher Kündigung eines ordentlich nicht kündbaren Ar 
beitnehmers wegen rassistischer Äußerungen 
(15.1.2020- 4 Sa 19/19) 

BAG: Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers bei der Gewäh 
rung von Urlaubsansprüchen 
(22.10.2019 - 9 AZR 98/19 - dazu BB-Kommentar von 
Dr. Volker Voth, RA/FAArbR) 
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■ Ziele: Begleitung von Entwicklungen im Bereich 
der Zahlungsdienste, die Bewertung von Einsatz 
möglichkeiten für die Praxis, der Austausch 
von Wissenschaft und Praxis sowie der Dialog 
zwischen Recht und Technik 

■ Für Syndici bei Zahlungsdienstleistern, Personen, 
die Zahlungsdienste konzipieren, sowie Berater 
im Bereich Zahlungsdienste 
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In mehrfacher Hinsicht geht der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung 'der,AM,LQ$,: .. Ütrer das 
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Markus Geißler - Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Missachtung von Zustimmungsvorbehalten des Aufsichtsrates 

Einleitend zeigt der Beitrag zunächst die zwischen einem obligatorischen und einem fakultativen Aufsichtsrat zu beachtenden Unterschiede auf 
und skizziert sodann die Rechtsnatur und Funktion eines Zustimmungsvorbehaltes. Nach der rechtlichen Qualifikation eines missachteten Zu 
stimmungsvorbehaltes werden die Grundsätze der Schadensersatzpflicht des Geschäftsführers erörtert, die (auch) deswegen mit Streitfragen be 
laden ist, weil insoweit der allgemein anerkannten Differenzhypothese teilweise die Geltung bestritten wird. Als - ebenfalls vielfach umstrittenes - 
Sonderproblem ist dann der Einwand des rechtmär.:iigen Alternativverhaltens zu erörtern, welcher dem Geschäftsführer das anspruchsvernich 
tende Argument eröffnen soll, dass sich der schadensverursachende Geschehensablauf ebenso ereignet hätte, wenn er - rechtskonform - um 
die Zustimmung des Aufsichtsrats nachgesucht hätte. Bei der abschhelsend zu klärenden Frage, wer anlässlich der (gerichtlichen) Geltendma 
chung des Schadensersatzanspruches die GmbH zu vertreten hat. ist die teilweise befürwortete Zuständigkeit der Gesellschafter abzulehnen. Viel 
mehr streitet hier die Gesetzessystematik mit ihrer durchgängigen lnbezugnahme des § 112 AktG erkennbar für die Vertretungskompetenz des 
Aufsichtsrates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 

RD Thomas Stimpe//StOI Fabian Bernhagen, LL.M. - Wegfall der Sperrfrist des§ 22 Abs. 2 UmwStG durch eine steuerneutrale Umstruk 
turierung? - Zugleich Anmerkungen zum Telos des§ 22 Abs. 2 UmwStG 

Bei Umstrukturierungen von Unternehmen wird in der Praxis gerne auf Einbringungen nach §§ 20, 21 UmwStG zurückgegriffen. Allerdings stellt 
die siebenjährige Sperrfrist des § 22 UmwStG Unternehmen und Beraterschaft vor grolss Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für Folgeum 
wandlungen, die von der Finanzverwaltung aulserhalh des Anwendungsbereichs der Ausnahmeregelungen in § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 4 und 5 
UmwStG grundsätzlich als Veräulserungen und damit als Sperrfristverstör.:ie qualifiziert werden. Hiervon kann nur in bestimmten Fallkonstellatio- 
nen aus Billigkeitsgründen abgesehen werden. Diese restriktive Sichtweise ist durch jüngste Urteile des BFH und der Finanzgerichte bestätigt 
worden, die im Ergebnis einer in der steuerlichen Literatur befürworteten normspezifischen Auslegung des Veräur.:ierungsbegriffs eine Absage 
erteilt haben. In der Praxis und in der steuerlichen Literatur wird nunmehr vermehrt der Frage nachgegangen, ob derartige Folgeumstrukturierun- 
gen auch vorteilhaft zur steuerneutralen .Entsorgung" von Sperrfristen genutzt werden können. Diese Frage stellt sich beim Einbringungs- 
gewinn II, der gern. § 22 Abs. 2 Satz 5 UmwStG bei nachfolgenden Veräur.:ierungen durch den Einbringenden entfällt. Hieraus wird in der steuerli- 
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LEITSÄTZE 
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DER NUTZWERT 
Zur Nutzwerter,mittlung von Wohn119gseigentums-,,Chamäleons" - 
Die Berechnung des Nutzwerts spielt(bei der Begründung on WE eine zentrale Rolle. Soweit ersichtlich, 
werden solche WE-qbjekte noch stiefmütterlic behandelt] die sich nicht auf die Einordnung als Wohnung 
oder sonsuge.selbstständig Räumlichkeit - in casu relevant: als Geschäftsraum - beschränken, sondern in 
soweit die Stellung eines „Chamäleons" einnehmen, als sowohl eine Nutzung zu Wohn- als auch Geschäfts 
zwecken vereinbart wird. 
Christian Prader / Hans Hauswurz · 
Nutzwert und Widmung im WGG 
Durch die Verweise in § 16 Abs 3 und 4 WGG und landesgesetzliche Vorgaben spielt der Nutzwert iSd WEG 
unter Umständen bereits lange vor einer Wohnungseigentumsbegründung eine erhebliche Rolle in der 
WGG-Baulichkeit. Dabei ist insb fraglich, welche Bedeutung in diesem frühen Stadium der Widmung der 
einzelnen Objekte zukommt. 
Wilhelm Garzon 

74 
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OGH 13.6.2019, 5 Ob 70/19h 

OGH 27. 11. 2019, 
5 Ob 103/19m 
OGH 24.9.2019, 4 Ob 160/19m 

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT 
LGZ Wien 19. 9. 2019, 
46 R 221/19v 
OGH 24. 10. 2019, 
4 Ob 188/19d 

• Keine verfassungsrechtlichen Bedenken bei Differenzierung zwischen 
Neuerrichtung/Neuschaffung und einem generalsanierten Altbau 
(Daniel Richter) 

• Zur Geltendmachung von Energiekosten erst nach Jahren in Folge 
,,verspäteter" Ablesung (Christian Prader) 

• Mietvertrag mit Kaufoption nach Ablauf der Mietzeit 
(Matthias Cerha) 

• Ersichtlichmachung einer außergerichtlichen Benützungsregelung 
(Sigrid Räth) 

• Einrede der Unwirksamkeit des Titels für die Eigentumsübertragung 
trotz erfolgter Einverleibung möglich (Nadja Holzer) 

LIEGENSCHAFTSRECHT 
OGH 24.7.2019, 8 Ob 49/19t • GesbR als Rechtstitel zur Nutzung nach Auflösung einer Lebensge- 

meinschaft (Nicole Neugebauer-Herl) 
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oGH 23.9.2019, 9 Ob 32/19z 

Die Tücken des gewerblichen Grundstückshandels 
Karin Fuhrmann 
BFG 12.2.2019, 
RV/2101819/2016 

VwGH 28.5.2019, 
Ra 2017/15/0062 
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• Immobilienertragsteuer: Tauschvertrag liegt nur vor, wenn eine 
hingegebene Geldabfindung 5% des Abfindungsanspruchs nicht 
übersteigt (Karin Fuhrmann) 

• Umsatzsteuer: Umsatz wird nach dem Entgelt bemessen; dieses muss 
keine äquivalente Gegenleistung darstellen; maßgeblich ist 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen Lieferung und Gegenleistung 
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